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1. Allgemeine Angaben 

1.1. Aufgabenstellung 

Herr Norbert Sonsalla, Fa. Hauszeit GbR in Wernigerode, plant die Entwicklung eines 

Wohnbaustandortes in Wernigerode. Dazu wurde der Bebauungsplan Nr. 56 „Wohn-

gebiet Sonneck“ der Stadt Wernigerode aufgestellt. Nach Kenntnis der Emissions-

/Immissionssituation am Standort sind die einwirkenden Immissionen durch Straßen-

verkehrslärm zu ermitteln. 

 

 

1.2. Grundlagen der Begutachtung 

Folgende Unterlagen wurden für die Bearbeitung übergeben: 

Übersichtsplan, Standort BP 56 „Wohngebiet Sonneck“, Wernigerode, Standort und 
Umfeld, ohne Maßstab 

Bebauungsplan, BP 56 „Wohngebiet Sonneck“, Wernigerode, Geltungsbereich und 
und Baufelder, ohne Maßstab 

Übersichtsplan, Standort BP 56 „Wohngebiet Sonneck“, Wernigerode, Standort und 
Umfeld, Plan mit Höhenlinien, ohne Maßstab 

Geltungsbereich/Baufelder BP 56 „Wohngebiet Sonneck“, Wernigerode, zu erwarten- 
de Bebauung der Baufelder, Direktbemaßung 

Lageplan, Wohngebiet Wohnresidenz „Harzfriede“, Mühlental-Wernigerode, westliche 
Wohnnachbarschaft zu BP 56 „Sonneck“, ohne Maßstab 
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Immissionsschutzrechtliche Stellungnahme zum geplanten Wohngebiet BP 56 „Sonn-
eck“, Wernigerode, Untere Immissionsschutzbehörde, LK Harz, Auszug, Teil Lärm-
schutz 
 

Die schalltechnischen Anforderungen und der Nachweis bezüglich des Außenlärmpe-

gels ergeben sich nach den folgenden Normen und Richtlinien: 

 

 /1/  Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

            Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-         

            verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge, 

            in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274) 

 

 /2/  Bbl. 1 zu DIN 18 005 (-1, Ausgabe Juli 2002) 

"Schallschutz im Städtebau" 

Teil 1: 'Berechnungsverfahren, Schalltechnische Orientierungswerte für die  

städtebauliche Planung' 

Ausgabe Mai 1987) 

Teil 2: ‘Lärmkarten - Kartenmäßige Darstellung von Schallimmissionen’ 

Beiblatt 1 zu Teil 1 'Schalltechnische Orientierungswerte für die  

städtebauliche Planung', Ausgabe Mai 1987  

 

 /3/  Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

           in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.1.1990 (BGBl. I S. 1329), 

           zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I 

           S. 1548), (unter Artikel 1 Änderung des Baugesetzbuches BauGB) 

 

 /4/  DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise,  

November 1989
1 

 

 /5/  Beiblatt 1 zu DIN 4109, Schallschutz im Hochbau,  

November 1989 

 
1
 Die DIN 4109:2016 ist zwar veröffentlicht, jedoch noch nicht bauaufsichtlich eingeführt. Deshalb wird    

  hier noch auf die alte DIN 4109:1989 zurückgegriffen. 
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 /6/  DIN 4109-33, Schallschutz im Hochbau, Entwurf Dezember 2013, Eingangsdaten 

 für die rechnerischen Nachweise des Schallschutzes (Bauteilekatalog) – Holz-,  

 Leicht- und Trockenbau, Flankierende Bauteile 

 

 /7/  Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90,  

          Ausgabe 1990 

 

 

1.3. Schalltechnische Situation 

Herr Norbert Sonsalla, Fa. Hauszeit GbR in Wernigerode, plant die Entwicklung eines 

Wohnbaustandortes in Wernigerode. Dazu wurde der Bebauungsplan Nr. 56 „Wohn-

gebiet Sonneck“ der Stadt Wernigerode aufgestellt. Der Standort befindet sich in Wer-

nigerode, im Ortsteil Nöschenrode, südlich der Straße „Mühlental“, an der Bundesstra-

ße B 244. Das Gelände steigt zu beiden Seiten der B 244 an. 

 

Für die geplanten Gebäude im Geltungsbereich des BP Nr. 56 ist von einer Nutzung 

als „allgemeines Wohngebiet“ (WA) auszugehen. Zur besseren Zuordnung von Pegel-

bereichen werden die 4 Baufelder direkt an der B 244 mit WA-1 bezeichnet, die beiden 

weiter zurückliegenden Richtung Südosten mit WA-2 (Anlage 2). Zwischen dem Nord-

rand von WA-1 und der B 244 ist keine Bebauung zulässig. In Anlage 4 sind die zu 

erwartenden Positionen der geplanten Wohngebäude in den Baugrenzen (Baufelder) 

dargestellt. 

 

Westlich grenzt an den BP 56 „Wohngebiet Sonneck“ das Wohngebiet „Harzfriede“ an. 

In Anlage 6 sind die bebaubaren Grundstücke dokumentiert. Da die meisten Wohn-

häuser schon gebaut sind bzw. sich im Bau befinden, wurden alle möglichen Gebäude 

im digitalen Modell berücksichtigt, da Bebauung Einfluss auf die Schallausbreitungs-

rechnung hat. 

 

Neben den Immissionen durch die B 244 ist auch die Straße „Sonneck“ bzgl. Straßen-

verkehrslärm zu untersuchen. Die zukünftigen Bewohner des BP 56 werden an den 

Wohnhäusern des WG „Harzfriede“ vorbeifahren und Geräusche verursachen. Diese 

Lärmemissionen/-immissionen werden an Gebäuden im WG „Harzfriede“ quantifiziert. 

Die Untersuchung erfolgt auf Grund der Forderung in Anlage 7. 
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Nach Kenntnis der Emissions-/Immissionssituation am Standort sind die einwirkenden 

Immissionen durch Straßenverkehrslärm am Standort des geplanten Wohngebietes 

„Sonneck“ zu ermitteln. Zusätzlich werden Aussagen zu den erforderlichen Schall-

dämm-Maßen der Außenbauteile der Wohnhäuser getroffen. 

 

 

1.4. Schalltechnische Anforderungen  

Da es sich beim zu untersuchenden Standort um eine Bauleitplanung handelt, wird die 

DIN 18005-1 "Schallschutz im Städtebau" im Zusammenhang mit der DIN 4109 ange-

wendet. Die DIN 18005-1 verweist auf die Anwendung neuerer Vorschriften und Be-

rechnungsverfahren. Bei Straßenverkehrslärm wird die Richtlinie RLS-90 angewendet. 

 

Anforderung nach DIN 18005-1  

Im Beiblatt zur DIN 18005, Teil 1, Pkt. 1.1 e, sind schalltechnische Orientierungswerte 

für die städtebauliche Planung differenziert für Gewerbe- und Verkehrslärm vorgege-

ben.  

 

Orientierungswerte Verkehrslärm (Straße/Schiene), allgemeine Wohngebiete (WA): 

  tags:    55 dB(A) 

  nachts:   45 dB(A). 

 

Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder der 

überbaubaren Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen 

sonstiger Nutzung bezogen werden.  

 

Die Orientierungswerte sind als eine sachverständige Konkretisierung der Anforderun-

gen an Schallschutz im Städtebau aufzufassen. Sie gelten für die städtebauliche Pla-

nung. Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen 

(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitanlagen) sollen wegen der unterschiedlichen 

Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für 

sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 
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Für die Beurteilung ist in der Regel der Zeitraum 

tags  von   6.00 bis 22.00 Uhr, 

nachts       von 22.00 bis   6.00 Uhr   

zugrunde zu legen. 

 

Sollte im Rahmen der Anwendung eines Ermessensspielraumes, bei Überschreitung 

der Orientierungswerte der DIN 18005-1 durch Verkehrslärm, die Verkehrslärmschutz-

verordnung (16. BImSchV) zur Anwendung kommen, sind danach folgende Immissi-

onsgrenzwerte zu berücksichtigen. 

 

Immissionsgrenzwerte für Verkehrslärm nach der 16. BImSchV: 

bei allgemeinen Wohngebieten (WA)  

   tags  59 dB(A) 

   nachts  49 dB(A). 

 

 

1.5. Immissionsnachweisorte 

Die Schallimmissionen werden an den Fassaden der geplanten Wohngebäude im Be-

reich der zulässigen Bebauungsgrenzen ermittelt. Auf der Grundlage der Gebäude-

höhen ergeben sich für das Erdgeschoss und das Obergeschoss, jeweils Mitte Fens-

ter, Nachweisorthöhen von ca. 3,0 m und 6,0 m. Zusätzlich werden Freisitze unter-

sucht, hier beträgt die Nachweisorthöhe 1,5 m über Boden. Die Lage der Immissions-

nachweisorte ist der Anlage 5 zu entnehmen. 

 

BP 56 „Sonneck“ 

IP 1 – IP 3 und IP 5 – IP 12:  h = 6,0 m, OG, Mitte Fenster, WA-1 

IP 4:     h = 3,0 m, OG, Mitte Fenster, WA-1 

IP 13 – IP 21:    h = 6,0 m, OG, Mitte Fenster, WA-2 

IP 22 – IP 24:    h = 1,5 m, Freisitz/Terrasse,  WA-1 

IP 25:     h = 1,5 m, Freisitz/Terrasse,  WA-2 

 

WG „Harzfriede“ (im Zusammenhang mit gebietsinterner Straße) 

IP 26 – IP 28:    h = 5,0 m, OG, Mitte Fenster,  WA 
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2. Emissionsansätze 

Emission Straßenverkehrslärm B 244 

Die Ermittlungen und Festlegungen zu Emissionsdaten für Straßenverkehr basieren 

auf den Werten, die durch die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regional-

bereich West, übermittelt wurden. Die Verkehrsmengen entsprechen Prognosewerten 

für das Jahr 2030. Die Zahlen basieren auf aktuellen Verkehrsuntersuchungen im 

Raum Harz. Für die Bundesstraße B 244 wurde nachfolgende Verkehrsbelegung an-

gesetzt. Für die Berechnungen nach der RLS-90 wurde von folgenden Parametern 

ausgegangen: 

 

Wernigerode, Straße „Mühlental“, B 244, Bereich des Standortes „Wohngebiet 

Sonneck“, Prognose 2030 

 
Straßenoberfläche:    nicht geriffelter Gussasphalt 

Straßengattung:    Gemeindestraße/innerörtliche Straße 

Fahrgeschwindigkeit v:   50 km/h für PKW und LKW 

Durchschnittliche tägliche Ver- 
kehrsbelegung Kfz/24 Std. (DTV):  7980 Kfz/24 Std. 

LKW-Anteile pt und pn:   6 % tags und 8 % nachts 

Tag-Emissionswert:    Lm,E, Tag   = 61,2 dB(A) 

Nacht-Emissionswert:   Lm,E, Nacht = 54,6 dB(A). 

 

 

Emission Straßenverkehrslärm gebietsinterne Straße 

Neben den Immissionen durch die B 244 ist auch die Straße „Sonneck“ bzgl. Straßen-

verkehrslärm zu untersuchen. Die zukünftigen Bewohner des BP 56 werden an den 

Wohnhäusern des WG „Harzfriede“ vorbeifahren und Geräusche verursachen. Die 

Untersuchung erfolgt auf Grund der Forderung in Anlage 7. 

Zur Ermittlung der Verkehrsbelegung dieser Straße wurde die Bayerische Parkplatz-

lärmstudie angewendet. Für Parkplätze in Wohnanlagen (oberirdisch) beträgt die Fre-

quentierung N = 0,4/0,15 für tags/nachts. Nachts wurde die ungünstige Stunde be-

rücksichtigt, damit liegen die Ergebnisse auf der sicheren Seite. Es wurde auf die An-

zahl der Wohnhäuser in beiden Wohngebieten (23 Wohnhäuser) und auf die PKW-

Stellplätze (1,5 Stellplätze/Wohngebäude) abgestellt. Die Anzahl der Kfz-Bewegungen 

ergibt sich aus dem Produkt von: 

Anzahl der Wohnhäuser x 1,5 Stellplätze x Frequentierung N für tags und nachts. 
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Tags ist das Ergebnis noch mit den 16 Stunden des Tag-Beurteilungszeitraumes zu 

multiplizieren. 

 

Gebietsinterne Straße „Sonneck“ , Erschließungsstraße für WG BP 56 

„Sonneck“ und WG „Harzfriede 

Straßenoberfläche:    nicht geriffelter Gussasphalt 

Straßengattung:    Gemeindestraße/innerörtliche Straße 

Fahrgeschwindigkeit v:   30 km/h 

Kfz-Menge 6-22 Uhr:    224 Kfz 

Kfz-Menge ungünstige Nachtstunde: 5 Kfz 

LKW-Anteile pt und pn:   zu vernachlässigen 

Tag-Emissionswert:    Lm,E, Tag   = 40,0 dB(A) 

Nacht-Emissionswert:   Lm,E, Nacht = 35,5 dB(A). 

 

 

3. Bildung der Beurteilungspegel 

Die DIN 18005-1 verweist in den Punkten 7.2. und 7.5. auf die Anwendung neuerer 

Vorschriften und Berechnungsverfahren, z.B. bei Anlagenlärm auf die TA Lärm, ver-

bunden mit der DIN ISO 9613-2. Gleiches gilt bei Straßenverkehrslärm für die Richtli-

nie RLS-90. Dies findet im Gutachten Anwendung. Die DIN 18005 kennt nicht die An-

wendung der Spitzenpegeluntersuchung Lmax, welche am Standort auch als nicht rele-

vant eingeschätzt wird. 

Für die Schallausbreitungsrechnung wurde das Rechenprogramm LIMA des Ingeni-

eurbüros Stapelfeldt, Dortmund, verwendet. Das Programm rechnet nach den akusti-

schen Vorgaben einschlägiger Normen und Richtlinien. Die Beurteilungspegel an den 

Nachweisorten sind mit den Orientierungswerten der DIN 18005, Bbl. 1, zu verglei-

chen. Da in den zum Ansatz gebrachten Emissionen die erforderlichen Zu- und Ab-

schläge enthalten sind, sind die an den Nachweisorten IP 1 bis IP 28 und in den Flä-

chenplots errechneten Pegel Beurteilungspegel für Straßenverkehrslärm. 

 

Tabelle 1 enthält die Beurteilungspegel für Straßenverkehrslärm durch die B 244. 

Bei der Berechnung wurden keine zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen berücksich-

tigt.  
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Tabelle 1: Beurteilungspegel Straßenverkehrslärm B 244, Prognose 2030,  
 tags/nachts, Werte auf volle dB aufgerundet 
 

Nachweisort Beurteilungspegel 
Lr /dB(A) 

 

Überschreitung der 
Orientierungswerte nach  

DIN 18005 
WA:  55/45 dB(A), tags/nachts 

Nutzung 

 Tag Nacht Tag Nacht  

IP 1 62 55 7 10 WA 1 

IP 2 59 52 4 7 WA 1 

IP 3 50 43 keine keine WA 1 

IP 4 61 54 6 9 WA 1 

IP 5 62 55 7 10 WA 1 

IP 6 59 53 4 8 WA 1 

IP 7 50 43 keine keine WA 1 

IP 8 59 52 4 7 WA 1 

IP 9 61 55 6 10 WA 1 

IP 10 47 41 keine keine WA 1 

IP 11 61 54 6 9 WA 1 

IP 12 57 50 2 5 WA 1 

IP 13 53 46 keine 1 WA 2 

IP 14 55 49 keine 4 WA 2 

IP 15 54 47 keine 2 WA 2 

IP 16 54 47 keine 2 WA 2 

IP 17 49 43 keine keine WA 2 

IP 18 38 32 keine keine WA 2 

IP 19 38 32 keine keine WA 2 

IP 20 54 47 keine 2 WA 2 

IP 21 52 45 keine keine WA 2 

IP 22 54 47 keine 2 WA 1  

IP 23 55 48 keine 3 WA 1 

IP 24 51 45 keine keine WA 1 

IP 25 36 29 keine Keine WA 2  

 

Tabelle 2 enthält die Beurteilungspegel für die gebietsinterne Straße „Sonneck“ als 

Erschließungsstraße für WG BP 56 „Sonneck“ und WG „Harzfriede. Die Nachweisorte 

IP 26 - IP 28 liegen im WG „Harzfriede“ (Anlage 5). 
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Tabelle 2: Beurteilungspegel Straßenverkehrslärm Erschließungsstraße „Sonneck“,  
 tags/nachts, Werte auf volle dB gerundet 
 

Nachweisort Beurteilungspegel 
Lr /dB(A) 

 

Überschreitung der 
Orientierungswerte nach  

DIN 18005 
WA:  55/45 dB(A), tags/nachts 

Nutzung 

 Tag Nacht Tag Nacht  

IP 26 44 40 keine keine WA 

IP 27 47 43 keine keine WA 

IP 28 45 40 keine keine WA 

 

 

Tabelle 3 enthält die Beurteilungspegel für die gebietsinterne Straße „Sonneck“ als 

Erschließungsstraße für BP 56 „Wohngebiet Sonneck“ und WG „Harzfriede und die B 

244 (Gesamtbelastung). Die Nachweisorte IP 26 - IP 28 liegen im WG „Harzfriede“ 

(Anlage 5). 

 

Tabelle 3: Beurteilungspegel Straßenverkehrslärm Erschließungsstraße „Sonneck“,  
 und B 244 (Gesamtbelastung), tags/nachts, Werte auf volle dB gerundet 
 

Nachweisort Beurteilungspegel 
Lr /dB(A) 

 

Überschreitung der 
Orientierungswerte nach  

DIN 18005 
WA:  55/45 dB(A), tags/nachts 

Nutzung 

 Tag Nacht Tag Nacht  

IP 26 60 54 5 9 WA 

IP 27 56 50 1 5 WA 

IP 28 53 47 keine 2 WA 

 

 

 

4. Maßgeblicher Außenlärmpegel 

Die erfolgten Berechnungen bezüglich dem B-Plan 56 „Wohngebiet Sonneck“ decken 

die Emissionssituation Straßenverkehrslärm B 244 Prognosezeitraum 2030 ab. Die 

hier festzulegenden maßgeblichen Außenlärmpegel werden für die Berechnung der er-

forderlichen Fensterschalldämm-Maße für Wohn- und Schlafräume und auch für die 

Dimensionierung von Schalldämmlüftern benötigt. 
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Die DIN 4109:1989 legt bei der Ermittlung der erforderlichen Fensterschalldämm-Maße 

die in der Regel höheren Tag-Beurteilungspegel zu Grunde. Es gibt aber auch Situati-

onen, da sind die Nacht-Beurteilungspegel höher, dann sind diese maßgebend. In der 

vorliegenden Beurteilung weisen die Tagpegel die höheren Werte auf. 

 

Der maßgebliche Außenlärmpegel La wird von den Beurteilungspegeln der Tabelle 1 

abgeleitet. Um die Streuung der Pegel zu kompensieren, werden 3 Pegelbereiche bzw. 

Nachweisort-Bereiche festgelegt. Von diesen Bereichen wird der jeweils höchste Pegel 

für weiterführende Berechnungen übernommen. 

 

Wie die Berechnungen nach Tabelle 1 zeigen, sind die Ergebnisse an Fassaden im 

EG und im OG vergleichbar. Der Unterschied zwischen IP 4 (EG) und IP 5 (OG) be-

trägt ca. 1 dB und ist somit vernachlässigbar. 

 

Pegelbereich 1 umfasst die der B 244 direkt zugewandten Fassaden und die zur B 244 

90° versetzten Fassaden des Bereiches WA-1 (4 Baufenster). 

 
Pegelbereich 2 umfasst die der B 244 direkt zugewandten Fassaden des Bereiches 

WA-2 (2 Baufenster). 

 
Pegelbereich 3 umfasst die der B 244 abgewandten Fassaden des Bereiches WA-1 

und WA-2.  

 
Um den maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 zu erhalten, werden die er-

rechneten Beurteilungspegel um 3 dB(A) erhöht. An Hand der Einzelpunktberechnun-

gen (Tabelle 1) wurden in relevanten Bereichen der Fassaden die höchsten Pegel er-

mittelt und der Lärmpegelbereich nach DIN 4109 Tabelle 8 zugeordnet: 

 

Pegelbereich 1:   La = 65 dB(A), Lärmpegelbereich III  

Pegelbereich 2:   La = 58 dB(A), Lärmpegelbereich II  

Pegelbereich 3:   La = 53 dB(A), Lärmpegelbereich I 

 

Diese Außenlärmpegel sind bei der Berechnung der erforderlichen Schalldämm-Maße 

der Fenster nach DIN 4109, Tabellen 8 – 10, bei der konkreten Planung der Wohn-

häuser zugrundezulegen. Es ist aber bereits jetzt absehbar, dass keine besonderen  
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Anforderungen an die Schalldämmung der Fenster zu erwarten sind. Die nachfolgende 

Abschätzung der zu erwartenden maximalen Anforderung an die Fensterschalldäm-

mung soll das zeigen: 

 

Pegelbereich 1: 

Erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß des  
Außenbauteiles, bestehend aus Wand/Dachschräge und  
Fenster         erf.R‘w,res = 35 dB 

daraus folgt z.B. ein erforderliches bewertetes Schalldämm- 
Maß des Fensters bei einem hohen Fensterflächenanteil von  
50 % und niedriger Schalldämmung der Wand von 40 dB  erf.Rw,Fenster = 32 dB 
 

Pegelbereiche 2 und 3: 

Erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß des  
Außenbauteiles, bestehend aus Wand/Dachschräge und  
Fenster         erf.R‘w,res = 30 dB 

daraus folgt z.B. ein erforderliches bewertetes Schalldämm- 
Maß des Fensters bei einem hohen Fensterflächenanteil von  
60 % und sehr niedriger Schalldämmung der Wand von 30 dB erf.Rw,Fenster = 30 dB 
 
 

Da bei den heutzutage handelsüblichen Fenstern mit Wärmeschutzverglasung und 

fachgerechtem Einbau von Rw ≥ 30 - 32 dB auszugehen ist, bedeutet das, dass keine 

besonderen Anforderungen an die Fenster zu erwarten sind. Wir weisen aber mit der 

nachfolgenden Anmerkung auf eine Möglichkeit hin, in diesem Fall auch einen sehr 

guten Schallschutz für die Anwohner und einen zusätzlichen Ausgleich für die Über-

schreitung der Orientierungswerte zu erreichen. 

 

Anmerkung 
Fenster mit üblicher Isolierverglasung für den Wärme- und Schallschutz weisen bei Einwirkung von tief-
frequentem Schall (Verkehrslärm) und bei streifendem Schalleinfall Einbrüche (Verschlechterung der 
Schalldämmung in bestimmten Frequenzbereichen) der Schalldämmung auf, die durch das bewertete 
Bau-Schalldämm-Maß nach DIN 52210 und DIN 4109 nicht ausreichend berücksichtigt werden. 
 
In DIN EN ISO 717-1 wird diesem Sachverhalt durch die Einführung von Spektrum-Anpassungswerten für 
Verkehrslärm CTr Rechnung getragen. Bei üblichen Wärmeschutzverglasungen mit Scheibenzwischen-
räumen von etwa 12 bis 16 mm und Scheibendicken von 6 bzw. 4 mm beträgt der Spektrum-Anpassungs-
wert CTr ≈ -5 dB. Das bedeutet, wenn man mit der nach DIN 4109 ermittelten Fensterschalldämmung 
diesem Problem hinreichend gerecht werden will, dann muss die erforderliche Fensterschalldämmung um 
den Betrag des Spektrum-Anpassungswertes, hier um etwa 5 dB, erhöht werden. 

Die Anwendung des Spektrum-Anpassungswertes ist nach den geltenden deutschen Normen 

nicht zwingend. Der Bauherr kann hierüber frei entscheiden.  
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Da die erforderlichen Fensterschalldämm-Maße relativ niedrig sind, wird die Anwen-

dung des Spektrum-Anpassungswertes CTr mit einer Erhöhung der Fensterschall-

dämmung um 5 dB bei den Fenstern aller Wohn- und Schlafräume im Pegelbereich 1 

mit maßgebenden Außenlärmpegeln von 65 dB(A) empfohlen. Wenn dieser Empfeh-

lung gefolgt wird, dann sind Fenster mit einer Schalldämmung von 35 - 37 dB im ein-

gebauten Zustand erforderlich, was nur mit einer geringfügigen Kostensteigerung von 

10 bis 20 €/m² Fensterfläche verbunden ist. 

 

Der Einbau von Schalldämmlüftern in Schlafräumen wird abhängig gemacht, ob Über-

schreitungen der Orientierungswerte/Immissionsgrenzwerte vorliegen. Nach Tabelle 1 

ist dies für Straßenverkehrslärm tags und nachts der Fall. In Räumen mit Schlaffunkti-

on, also Schlaf- und Kinderzimmer, kommt ein hoher Schallschutz der Fenster nur 

dann zum Tragen, wenn sie geschlossen bleiben. Der hygienisch notwendige Frisch-

luftbedarf muss dann über entsprechende schallgedämmte Außenluftdurchlassele-

mente gewährleistet werden. Im Gegensatz zu normalen Wohnräumen ist bei Schlaf-

räumen eine Stoßlüftung alle 2 bis 4 Stunden nicht zumutbar, weil das mit Schlafun-

terbrechung verbunden wäre. 

Die sicherste Methode bei der Ausschreibung der Lüftungselemente zur Gewährleis-

tung der schallschutztechnischen Eigenschaften ist, dass man die erforderliche Fens-

terschalldämmung erf.Rw,F angibt und fordert, dass sie durch das Lüftungselement 

nicht, höchstens um 0,5 dB, verschlechtert wird.  

 

 

5. Diskussion der Ergebnisse, Schlussfolgerungen 

Wie die Beurteilungspegel der Tabelle 1 zeigen, werden die Orientierungswerte durch 

Straßenverkehrslärm der B 244 am Standort für die Nutzung „allgemeines Wohnge-

biet“ (WA) tags an 9 Nachweisorten um bis zu 7 dB überschritten, nachts an 14 Nach-

weisorten um bis zu 10 dB an den Nordfassaden der Häuser im WA 1. An den restli-

chen Nachweisorten liegen Einhaltungen der Orientierungswerte vor. 

Auf den Freisitzen (nur tags relevant) liegt tags generell eine Einhaltung der Orientie-

rungswerte vor. Deshalb ist die Anordnung von Freisitzen/Terrassen generell nur vor 

den von der B 244 abgewandten Gebäudefassaden zulässig. 
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Tabelle 2 enthält die Beurteilungspegel für die gebietsinterne Straße „Sonneck“ als 

Erschließungsstraße für WG BP 56 „Sonneck“ und WG „Harzfriede. Die Nachweisorte 

IP 26 - IP 28 liegen im WG „Harzfriede“ (Anlage 5). Wie die Ergebnisse zeigen, beträgt 

tags an IP 27 die geringste Orientierungswertunterschreitung 8 dB, nachts 2 dB. Damit 

kann eingeschätzt werden, dass durch den wohngebietsinternen Verkehr durch beide 

Wohngebiete und im Besonderen durch den Verkehr durch das Wohngebiet „Sonn-

eck“ keine unzumutbaren Belästigungen im WG „Harzfriede“ zu erwarten sind. 

 

Tabelle 3 enthält die Beurteilungspegel für die gebietsinterne Straße „Sonneck“ als 

Erschließungsstraße für WG BP 56 „Sonneck“ und WG „Harzfriede“ und die B 244 

(Gesamtbelastung). Die Nachweisorte IP 26 - IP 28 liegen im WG „Harzfriede“ (Anla-

ge 5). Bei den Beurteilungspegeln entstehen tags an 2 Nachweisorten Überschreitun-

gen von 1 - 5 dB, nachts an 3 Nachweisorten von 2 - 9 dB. Ursache der Überschrei-

tung sind, nachweislich auf der Grundlage der Ergebnisse der Tabelle 2, die dominan-

ten Emissionen/Immissionen der B 244. Auch diese Betrachtung zeigt, dass der zu-

sätzliche Verkehr durch das Wohngebiet „Sonneck“ im Gebiet „Harzfriede“ völlig irrele-

vant ist, also keinerlei spürbare zusätzliche Lärmbelastung bewirkt. 

 

Auf Grund der hier vorliegenden Überschreitungen wird für die weitere Diskussion da-

rauf hingewiesen, dass das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1, im Zusammenhang mit Über-

schreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005, in einem Abwägungsprozess 

Möglichkeiten einräumt, diese bis zu einem gewissen Maß zu tolerieren. Diese Vorge-

hensweise wird durch die folgende Formulierung des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 ge-

stützt, Zitat /2/: ”In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, 

bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswer-

te oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von 

den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, 

sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z.B. geeignete 

Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen – 

insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert wer-

den.”   

Wie hoch in diesem möglichen Abwägungsprozess Orientierungswertüberschreitungen 

toleriert werden, hängt sicherlich von standortspezifischen Parametern ab, die von Fall 

zu Fall unterschiedlich sein können. Ein unkritischer Überschreitungsspielraum der  
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Orientierungswerte der DIN 18005 liegt bei ca. 5 dB(A) (vgl. auch Hessisches VGH, 

Urt. vom 29.03.2012 – 4CN 694/10.N – Juris, RdNr. 62). In Anbetracht der Ergebnisse 

der Tabelle 1 würde mit Anwendung dieses Überschreitungsspielraumes bei Straßen-

verkehrslärm immer noch eine Restüberschreitung tags von 1 - 2 dB und nachts von 2 

- 5 dB verbleiben. Im Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV wird 

dieser tags an 5 Nachweisorten um bis zu 3 dB und nachts an 9 Nachweisorten um bis 

zu 6 dB überschritten. 

 

Aktiver Lärmschutz, z.B. durch eine Schallschutzwand, ist nicht möglich, da der Be-

reich zwischen den Nordfassaden von WA-1 und der B 244 nicht bebaut werden darf.  

Daher kann ein Ausgleich für die Überschreitungen der Orientierungs-/Grenzwerte 

durch Verkehrslärm allein durch passive Schallschutzmaßnahmen zum Schutz von 

Aufenthaltsräumen erfolgen: 

 
  - Ungeachtet der Tatsache, dass in der Regel die bauüblichen Außenwand-, Dach- 

und Fensterkonstruktionen die relativ niedrigen Anforderungen an die Schalldäm-

mung von erf.R‘w,res = 35 dB erfüllen, ist die exakte erforderliche Schalldämmung 

der Fenster und Lüftungselemente in den Nord-, Ost- und Westfassaden der Häu-

ser im Planungsprozess der Häuser auf der Grundlage der hier angegebenen 

 maßgeblichen Außenlärmpegel zu ermitteln und umzusetzen. 

  -  Vorzugsweise Orientierung der Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern an der  

 straßenabgewandten Südfassade der Gebäude, insbesondere im WA 1. 

  - Anordnung von Freisitzen und Balkonen ausschließlich vor den straßenabgewand- 

 ten Gebäudesüdfassaden. Zwischen WA 1 und B 244 ist das nach B-Plan-Fest- 

 setzungen ohnehin mit einem von Bebauung freizuhaltenden Bereich gegeben. 

  - Empfehlung: Zusätzlicher passiver Schallschutz durch Anwendung des Spektrum- 

 Anpassungswertes CTr = -5 dB nach ISO 717-1 bei allen Fenstern von Aufenthalts- 

 räumen an den Nord-, Ost- und Westfassaden der Häuser im WA 1 im Rahmen 

  der Abwägung. 

 

Dr. Blechschmidt & Reinhold GmbH                                  Großlohra, den 19.12.2017  

 

Dipl.- Phys. Friedel Reinhold 










































